
 

 
 
 
 
1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Gemeinde Brombachtal 
 
 
Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom  
23. Dezember 1999 hat die Gemeindevertretung Brombachtal am 13. Mai 2003 
folgende 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Neufassung: 
 
Die Zahl der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf zehn begrenzt. 
 
 

Artikel 2 
 
Die Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Brombachtal, 06. Juni 2003 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Brombachtal 
 
 
 
 
 
Kredel, 1. Beigeordneter 
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